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Wegfall der immissionsschutzrechtlichen Erlaubnis für Böllerschießen

Mit Wirkung zum 22.07.2008 wurde das Bayerische Immissionsschutzgesetzes (BayImSchG)
geändert. Der Artikel 13 wurde aufgehoben, so dass die Erlaubnispflicht durch die
Gemeinden für das Böllern entfallen ist.
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass sich an den Vorschriften des Sprengstoffgesetzes und
den Sicherheitsregeln für Böllerschützen, nichts geändert hat.

Als Verband begrüßen wir diese Vereinfachung für die Böllerschützen!
Wir empfehlen jedoch angesichts der Vereinfachung, Böllerschießen jetzt nicht ausufern zu
lassen.
Trotz des Wegfalls des Artikels 13 BayImSchG könnten die Gemeinden durchaus über den
§117 (unzulässiger Lärm) des Ordnungswidrigkeitengesetzes das Böllern reglementieren,
oder eigens diesbezügliche Satzungen erlassen.

Wir raten Böllerschießen weiterhin bei den Gemeinden und der Polizei zu melden und
gegebenenfalls bei den Anliegern anzukündigen.

Sollten sich bei der Umsetzung Änderungen ergeben, werden wir wieder informieren!

Für den Oberpfälzer Schützenbund

Christoph Zinkl
Böllerreferent



Alter Gesetzestext

Auszug aus der Begründung der Gesetzesänderung durch die Staatregierung

Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis des neuen BayImSchG


